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 Veröffentlicht am 04.07.2000

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1;

VwGG §46 Abs1 impl;

ZustG §8 Abs1;

Rechtssatz

Sowohl die Reisen nach Nordamerika als auch die Zustellungen in einem laufenden Verfahren waren für die Partei

vorhersehbar; da sie ihrer P6icht nach § 8 Abs 1 ZustG nicht nachgekommen ist, kann von einem minderen Grad des

Versehens keine Rede sein.
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